
B. Einkommensteuer

Rechtsgrundlagen:

Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.10.2009 
(BStBl 2009 I, S. 1346), zuletzt geändert durch Gesetz zur Beschleunigung des Wirt-
schaftswachstums vom 22.12.2009 (BStBl 2010 I, S. 2)

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung  2000 (EStDV 2000) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.5.2000 (BStBl 2000 I, S. 595), zuletzt geändert durch Be-
gleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform vom 10.8.2009 (BGBl 2009 I, S. 2702)

Einkommensteuer-Richtlinien 2005 (EStR 2005) vom 16.12.2005 (BStBl 2005 I, Son-
dernummer 1), zuletzt geändert durch Einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2008 
vom 18.12.2008 (BStBl 2008 I, S. 1017)

Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV 1990) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.10.1989 (BStBl 1989 I, S. 405), zuletzt geändert durch Jahressteuer-
gesetz 2007 vom 13.12.2006 (BStBl 2007 I, S. 28) 

Lohnsteuer-Richtlinien 2008 vom 10.12.2007 (BStBl 2007 I, Sondernummer 1)

1.  Einführung

Die Einkommensteuer erfasst das Einkommen natürlicher Personen. Charakteristisches 
Merkmal ist die Ausrichtung der Besteuerung am Leistungsfähigkeitsprinzip. Dies kommt 
insbesondere in der Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse des Steuerpflichtigen 
bei der Abgrenzung der Bemessungsgrundlage sowie in dem progressiven Steuertarif  
zum Ausdruck. 

Zudem wird die Einkommensteuer auch zur Erreichung außerfiskalischer, insbesonde-
re wirtschafts- und sozialpolitischer Ziele eingesetzt. Hierdurch wird das ohnehin schon 
sehr umfangreiche und zum Teil schwer zugängliche Recht weiter kompliziert und ände-
rungsfällig, wie die zahlreichen Gesetzesänderungen der letzten Jahre belegen.

Die steuersystematische Einordnung der Einkommensteuer ist nachfolgend im Überblick 
zusammengefasst:
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Steuersystematische Einordnung der Einkommensteuer

Einteilungsmerkmal Zuordnung

Ertragshoheit Gemeinschaftsteuer

Überwälzbarkeit direkte Steuer

Steuerobjekt Besitz-/Personensteuer

Bemessungsgrundlage Ertragsteuer

Steuertarif progressive Steuer

Steuererhebung regelmäßig erhobene Veranlagungsteuer

Steueraufkommen aufkommenstarke Steuer

2.  Persönliche Steuerpflicht

Zunächst ist zu klären, wer steuerpflichtig, d. h. als Steuersubjekt anzusehen ist. Da-
bei wird grundsätzlich zwischen unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht unter-
schieden. 

2.1  Arten der Steuerpflicht

2.1.1 Unbeschränkte Steuerpflicht

2.1.1.1  Normale unbeschränkte Steuerpflicht

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG sind „natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben“ unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. 

Folgende Tatbestandsmerkmale müssen erfüllt sein:

•		 natürliche Person
		 Der Einkommensteuer unterliegen nur natürliche Personen, also Menschen. 

	 Nicht von der Einkommensteuer betroffen sind damit juristische Personen, wie die zur 
Körperschaftsteuer herangezogenen Kapitalgesellschaften. Gleiches gilt für Zusam-
menschlüsse natürlicher Personen, insbesondere in Form von Personenhandelsge-
sellschaften (OHG, KG). Letztgenannte Gesellschaften sind selbst weder einkommen-
steuer- noch körperschaftsteuerpflichtig. Die erzielten Ergebnisse werden vielmehr für 
alle Beteiligten einheitlich ermittelt und danach den Gesellschaftern anteilig zugerech-
net. Die einzelnen Gesellschafter unterliegen dann als natürliche Personen mit dem je-
weiligen Anteil der Einkommensteuer.

•		 Inland
		 Es gibt keine Legaldefinition des Inlandsbegriffs. Aus dem Kontext ist zu folgern, dass 

der Gesetzgeber hierunter das Gebiet versteht, für das er aufgrund nationaler Souve-
ränität die Steuerhoheit hat.
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	 Danach umfasst das Inland das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, entsprechend 
dem in der Präambel geregelten Geltungsbereich des Grundgesetzes. Zum Inland ge-
hört gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 EStG ferner „auch der der Bundesrepublik Deutschland zu-
stehende Anteil am Festlandsockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes und 
des Meeresuntergrundes erforscht oder ausgebeutet werden oder dieser der Energie-
erzeugung unter Nutzung erneuerbarer Energien dient.“ 

•	Wohnsitz
	 Nach § 8 AO hat jemand dort einen Wohnsitz, „wo er eine Wohnung unter Umständen 

innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen 
wird“. Als Wohnung gelten „die objektiv zum Wohnen geeigneten Wohnräume“ (AEAO 
zu § 8 Nr. 3). 

	 Die Bestimmung des Wohnsitzes erfolgt im Steuerrecht eigenständig und ist letztlich 
eine Tatfrage. Die polizeiliche Anmeldung ist in diesem Zusammenhang nicht von ent-
scheidender Bedeutung; ihr kommt allerdings Indizwirkung zu. 

	 Ein  Steuerpflichtiger  kann  mehrere  Wohnsitze  haben. Sofern einer davon im Inland 
liegt, genügt dies für die Begründung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. 

•	gewöhnlicher Aufenthalt
	 Natürliche Personen ohne Wohnsitz, aber mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, sind 

ebenfalls unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.

 	 Den gewöhnlichen Aufenthalt hat nach § 9 AO jemand dort, „wo er sich unter Umstän-
den aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht 
nur vorübergehend verweilt“. Entscheidend ist, dass sich jemand tatsächlich für eine 
gewisse Dauer auf inländischem Gebiet befindet. Bei einer mindestens sechsmona-
tigen ununterbrochenen Aufenthaltsdauer wird stets und von Beginn an ein gewöhn-
licher Aufenthalt im Inland unterstellt (§ 9 Satz 2 AO). Abgrenzungsmerkmal ist damit 
das Zeitmoment. Kurzfristige, z. B. urlaubs- oder krankheitsbedingte Unterbrechun-
gen, sind für diese Beurteilung ohne Bedeutung (vgl. AEAO zu § 9 Nr. 1).

	 Beispiel:

	 	Ein ausländischer Arbeitnehmer reist am 1.8.01 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Er 
wohnt in einem Campingwagen. Zum Jahresende verbringt er einen dreiwöchigen Weih-
nachtsurlaub bei seiner Familie im Ausland. Danach hält er sich noch bis zum 15.3.02 aus be-
ruflichen Gründen in der Bundesrepublik Deutschland auf.

		 Der Arbeitnehmer hat keinen Wohnsitz, jedoch seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, da 
er sich mehr als sechs Monate in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Die Sechs-Monats-
Frist beginnt am 2.8.01 und endet am 1.2.02. Die kurzfristige Unterbrechung durch den Urlaub 
ist für die Fristberechnung ohne Bedeutung. Unbeschränkte Steuerpflicht besteht damit vom 
1.8.01 bis 15.3.02 – also während der gesamten Zeit des gewöhnlichen Aufenthalts.

		 Bei einem privat begründeten Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland wird ein 
gewöhnlicher Aufenthalt im Inland bei einem Aufenthalt von mehr als einem Jahr an-
genommen (§ 9 Satz 3 AO).
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		 Die Bestimmung der unbeschränkten Steuerpflicht über den gewöhnlichen Aufenthalt 
kommt nur ersatzweise zum Tragen; hierbei handelt es sich um einen Auffangtatbe-
stand.

Die unbeschränkte Steuerpflicht bezieht sich auf sämtliche in- und ausländische Ein-
künfte, das so genannte Welteinkommen (vgl. H 1a [Allgemeines] EStH).

2.1.1.2 Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht

Verfügt jemand im Ausland über einen Wohnsitz, zu dem er regelmäßig zurückkehrt, und 
übt er in der Bundesrepublik Deutschland lediglich eine berufliche Tätigkeit aus, führt 
dies nicht zu einem gewöhnlichen Aufenthalt im Inland. Damit fehlt es an den für die An-
nahme der unbeschränkten Steuerpflicht notwendigen Voraussetzungen.

Diese so genannten Grenzpendler können ebenso wie andere Personen mit nahezu aus-
schließlich der deutschen Steuer unterliegenden Einkünften auf Antrag als unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig behandelt werden (§ 1 Abs. 3 EStG; vgl. zu Einzelheiten BMF-
Schreiben vom 30.12.1996, BStBl 1996 I, S. 1506). Die Ausübung dieses Wahlrechts 
kommt alternativ in Betracht, wenn

-	 die erzielten Einkünfte eines Kalenderjahrs mindestens zu 90 % der deutschen Ein-
kommensteuer unterliegen

	 oder

-	 die nicht der deutschen Steuer unterliegenden Einkünfte nicht den tariflichen Grund-
freibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG von derzeit 8.004 E im Kalenderjahr 
übersteigen.

Die fiktive unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich allein auf die inländischen Einkünf-
te der Steuerpflichtigen (vgl. u. a. Kischel, S. 369).

2.1.2 Beschränkte Steuerpflicht

2.1.2.1 Normale beschränkte Steuerpflicht

Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben und auch nicht unter § 1 Abs. 3 EStG fallen, sind beschränkt steuerpflich-
tig (§ 1 Abs. 4 EStG). Die beschränkte Steuerpflicht bezieht sich nur auf die in § 49 EStG 
erschöpfend aufgezählten inländischen Einkünfte. 

2.1.2.2 Erweiterte beschränkte Steuerpflicht

Nach §§ 2 und 5 AStG wird unter gewissen Voraussetzungen die beschränkte Steuer-
pflicht sachlich erweitert. Danach sind bestimmte natürliche Personen ohne Wohnsitz 
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oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland nicht nur mit den inländischen Einkünften i. S. 
des § 49 EStG, sondern mit ihren gesamten Inlandseinkünften steuerpflichtig (§ 2 Abs.  1 
Satz 1 AStG). 

Ziel dieser Regelung ist die Verhinderung bzw. Erschwerung einer „Steuerflucht“ durch 
Wohnsitzverlegung in Niedrigsteuerländer unter Beibehaltung wirtschaftlicher Interes-
sen im Inland.

Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht endet 10 Jahre nach dem Jahr der Aufgabe des 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland.

Die einzelnen Arten der persönlichen Steuerpflicht sind in nachfolgendem Schaubild zu-
sammengefasst:

Persönliche Steuerpflicht

unbeschränkte
Steuerpflicht

beschränkte
Steuerpflicht

normale
unbeschränkte
Steuerpflicht

§ 1 Abs. 1 EStG

erweiterte
beschränkte
Steuerpflicht

§ 2 Abs. 1 AStG

fiktive
unbeschränkte
Steuerpflicht

§ 1 Abs. 3 EStG

normale
beschränkte
Steuerpflicht

§ 1 Abs. 4 EStG

Erfassung aller
Einkünfte ohne
ausländische
Einkünfte i. S.

des § 34c Abs. 1
EStG

(erweiterte In-
landseinkünfte)

Erfassung inländischer Einkünfte 
i. S. des § 49 EStG
(Inlandseinkünfte)

Erfassung 
sämtlicher

in- und
ausländischer

Einkünfte 
(Weltein-
kommen)

   

Im Rahmen der weiteren Ausführungen wird grundsätzlich von unbeschränkter Steuer-
pflicht ausgegangen. 

04 Seite
434
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2.2	 Beginn und Ende der persönlichen Steuerpflicht

Der Einkommensteuer unterliegen natürliche Personen von ihrer Geburt bis zum Tod. 
Während dieser Zeit ist Rechtsfähigkeit nach bürgerlichem Recht gegeben. Sonstige 
Merkmale, wie z. B. Staatsangehörigkeit, Alter oder Geschäftsfähigkeit, sind unerheb-
lich. Steuerbefreiungen für einzelne Personen oder Personengruppen gibt es nicht.

Während der Dauer der Steuerpflicht besteht zwischen dem Steuerpflichtigen und dem 
Fiskus ein permanentes Steuerrechtsverhältnis. Dieses wird zu einem Steuerschuldver-
hältnis, sobald steuerlich relevante Sachverhalte realisiert und damit Steueransprüche 
begründet werden.

Beispiel:

Der zweijährige Glück aus Bitburg erbt mit Wirkung vom 16.5.01 ein Mietshaus in Düsseldorf.

Glück ist als natürliche Person mit Wohnsitz im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig (§ 1 Abs. 1 EStG). Aus dem Mietshaus in Düsseldorf erzielt er vom 16.5.01 an steuerpflichti-
ge Einkünfte.

Im Rahmen des Besteuerungsverfahrens muss ein gesetzlicher Vertreter für den nicht geschäfts-
fähigen Glück handeln (§ 79 Abs. 1 Nr. 1 AO i. V. mit § 107 BGB). 

Mit dem Tod endet zwar die persönliche Steuerpflicht. Eine bereits entstandene Einkom-
mensteuerschuld/-forderung erlischt damit jedoch nicht. Diese geht auf den (die) Erben 
als Rechtsnachfolger über (§ 45 AO).

Beispiel:

Der profitable Gewerbebetrieb von Hart aus Mainz geht nach dessen Tod am 20.10.01 auf sei-
nen in Wiesbaden wohnenden Sohn als Alleinerben über. 

Erblasser bzw. Erbe sind als natürliche Personen mit Wohnsitz im Inland unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Steuerpflicht von Hart endet am 20.10.01. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist er mit dem Gewinn aus seinem Gewerbebetrieb einkommensteuerpflichtig. Diesbe-
zügliche Steuerzahlungen sind von seinem Sohn als Erben zu leisten. 

3.  Sachliche Steuerpflicht

Nach der persönlichen Steuerpflicht ist nun der Gegenstand der Einkommensteuer zu 
behandeln.

3.1	T heoretische Grundlagen des Einkommensbegriffs

Das Steuerrecht hat einen eigenständigen Einkommensbegriff, der auf unterschiedliche 
theoretische Ansätze der Finanzwissenschaft zurückgeht. Hierbei handelt es sich um die 
Quellen- und die Reinvermögenszugangstheorie (vgl. z. B. Tiedtke, S. 54 ff.). 
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•	Quellentheorie
	 Steuerlich relevant sind hiernach allein aus einer Einkunftsquelle erzielte regelmäßige 

Zuflüsse. Folglich bleiben einmalige, unregelmäßig anfallende Erträge, z. B. aus Ver-
mögensveräußerungen, Erbschaften oder Lotteriegewinnen, steuerlich unberücksich-
tigt. Insoweit handelt es sich um nicht steuerbare Vorgänge. 

•	Reinvermögenzugangstheorie
	 Nach dieser Theorie sind sämtliche Vermögensmehrungen der Besteuerung zu unter-

werfen. Die Ursache für den Einkommenszuwachs bzw. die Einkommenserzielung ist 
ohne Bedeutung. Ebenso wie regelmäßig erzielte Einkünfte sind auch unregelmäßig er-
zielte bzw. einmalige Einkünfte steuerlich zu erfassen.

Die sachliche Steuerpflicht bestimmt sich im geltenden Recht nicht ausschließlich nach 
einer dieser beiden theoretischen Ansätze. Vielmehr erfolgt unter Berücksichtigung von 
Elementen beider Theorien eine pragmatische Abgrenzung:

Steuerobjekt  sind  die  Einkünfte  aus  sieben  unterschiedlichen  Einkunftsarten (§ 2 
Abs.  1 EStG) vermindert um bestimmte Abzugsbeträge (§ 2 Abs. 3 und 4 EStG). Diese 
Größe wird durch weitere Kürzungen in die Bemessungsgrundlage für die tarifliche Ein-
kommensteuer – das zu versteuernde Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG) – überführt. 

Die Vorgehensweise veranschaulicht nachfolgende Abbildung:

Vermögensmehrungen einer Periode

nicht
steuerbar

steuerbar in einer der sieben
Einkunftsarten

steuerfrei steuerpflichtig
(= Betriebseinnahmen bzw. Einnahmen)

einkunfts-
bedingte 
Aufwendungen 
(= Betriebsaus-
gaben bzw. Wer-
bungskosten)

Einkünfte aus
den sieben

Einkunftsarten

bestimmte 
private Auf-
wendungen

Einkommen

3.2  Abgrenzung des Besteuerungsgegenstands

3.2.1 Steuerbarer/nicht steuerbarer Bereich

Einkommensteuerlich relevant sind Vermögensmehrungen, die aus einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit resultieren. Kennzeichnend hierfür sind (vgl. Tipke/Lang, S. 270 ff.):
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•		 Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr
		 Dieses Merkmal ist bei einer nach außen gerichteten, planmäßigen Beteiligung am 

Leistungs- bzw. Güteraustausch gegeben.

		 Negativ abgegrenzt bedeutet dies: Vermögensmehrungen, die auf einem zufälligen 
oder durch Glücksumstände bedingten Ereignis beruhen (z. B. Spiel-, Lotterie- oder 
Wettgewinne) sind nicht Gegenstand der Einkommensteuer. Gleiches gilt für Vermö-
genszuwächse, die auf unentgeltliche Vorgänge (Schenkung, Erbschaft) zurückge-
hen.

•		 Gewinnerzielungsabsicht
		 Die wirtschaftliche Tätigkeit muss auf längere Sicht insgesamt zu einem positiven Er-

gebnis führen (vgl. zu Einzelheiten H 15.3 [Beweisanzeichen] und [Totalgewinn] EStH). 
Werden von vornherein  ständig  Verluste bewusst  in  Kauf  genommen  und ist auf 
Dauer nicht mit einem (Perioden- oder Total-)Gewinn zu rechnen, handelt es sich steu-
errechtlich um so genannte Liebhaberei. Mit einer derartigen Betätigung zusammen-
hängende positive wie negative Ergebnisse sind einkommensteuerlich unbeachtlich. 
Hierdurch soll vermieden werden, dass privat veranlasste Aufwendungen die steuerli-
che Bemessungsgrundlage als Leistungsfähigkeitsindikator mindern.

3.2.2  Steuerpflichtiger/steuerfreier Bereich

Innerhalb der steuerlich relevanten Einkünfte werden bestimmte Teile aufgrund aus-
drücklicher Regelungen von der Besteuerung ausgenommen. Hinsichtlich des Umfangs 
der Steuerfreistellung ist zu unterscheiden:

•		 teilweise Steuerbefreiung
		 Im Rahmen des so genannten Teileinkünfteverfahrens werden Erträge aus Anteilen 

an Kapitalgesellschaften teilweise, nämlich in Höhe von 40 %, steuerfrei gestellt (§ 3 
Nr.  40 EStG). Hierunter fallen sowohl regelmäßig fließende Erträge (= Ausschüttungen) 
sowie unregelmäßig anfallende Erträge in Form von Veräußerungsergebnissen. 

	 Das Teileinkünfteverfahren findet nur Anwendung, wenn die Vermögensmehrungen 
nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen erfasst werden (§ 3 Nr. 40 Satz 2 EStG).

•		 volle Steuerbefreiung
		 Entsprechende Steuerbefreiungen gehen insbesondere auf sozial-, wirtschafts- und 

kulturpolitische Überlegungen zurück (vgl. auch H 2 [Keine Einnahmen oder Einkünfte] 
EStH). Darüber hinaus beruhen sie auf Vereinfachungsgründen sowie zwischenstaatli-
chen Vereinbarungen (vgl. zu Letzterem BMF-Schreiben vom 13.6.1991, BStBl 1991 I, 
S. 746).

Einen unsystematischen Katalog von Steuerbefreiungen enthält § 3 EStG. Danach sind 
z. B. steuerfrei:

-	 Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld (§ 3 Nr. 2 EStG)
-	 öffentliche Ausbildungsbeihilfen (§ 3 Nr. 11 EStG)
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-	 Vorteile von Arbeitnehmern aus der privaten Nutzung betrieblicher Personalcomputer 
und Telekommunikationsgeräte (§ 3 Nr. 45 EStG)

-	 freiwillige Trinkgelder (§ 3 Nr. 51 EStG)
-	 Elterngeld (§ 3 Nr. 67 EStG).

Weitere Steuerbefreiungen beruhen auf Vorschriften außerhalb des Einkommensteuer-
gesetzes (vgl. H 3.0 [Steuerbefreiungen nach anderen Gesetzen, Verordnungen und Ver-
trägen] EStH).

3.2.3  Einkunftsbereich

3.2.3.1  Determinanten der Einkünfte

Bei den einkommensteuerlich relevanten Einkünften handelt es sich generell um Netto-
beträge (= Reineinkünfte). 

Einkünfte nach § 2 Abs. 1 EStG sind damit begrifflich und inhaltlich von Einnahmen im 
Sinne von Roheinnahmen und Roherträgen zu trennen. Es gilt grundsätzlich das so ge-
nannte objektive Nettoprinzip, d. h. die mit der Erzielung von Einnahmen oder Erträgen im 
Zusammenhang stehenden Ausgaben bzw. Aufwendungen sind miteinander zu saldie-
ren (vgl. Tipke/Lang, S. 242 f.). Steuerlich belastet ist damit nur das wirtschaftliche (Net-
to-)Ergebnis einer Erwerbstätigkeit. 

Das Nettoprinzip entspricht dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit. Mit der Einnahmeerzielung zusammenhängende Ausgaben mindern die Leistungs-
fähigkeit und sind daher regelmäßig in Abzug zu bringen (vgl. Tiedtke, S. 57). 

Nach der Art der Ermittlung der Einkünfte werden Gewinneinkünfte (Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit [§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG]) und Über-
schuss-einkünfte (nichtselbstständige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Ver-
pachtung, sonstige Einkünfte [§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG]) unterschieden.

Relevante Größen der Einkunftsermittlung sind dabei:

•		 Betriebseinnahmen/Betriebsausgaben bei den Gewinneinkünften
		 Das Einkommensteuergesetz enthält keine Definition des Begriffs Betriebseinnah-

men. In Anlehnung an § 8 Abs. 1 EStG bzw. in Umkehrung von § 4 Abs. 4 EStG liegen 
Betriebseinnahmen vor, sofern Steuerpflichtigen im Rahmen der Gewinneinkünfte Gü-
ter in Geld oder Geldeswert zufließen. Inhaltlich besteht damit Deckungsgleichheit mit 
dem handelsrechtlichen und buchhalterischen Begriff „Erträge“.

		 Bei Betriebseinnahmen handelt es sich regelmäßig um Geldleistungen. Geldwerte Gü-
ter sind jedoch ebenfalls zu erfassen und zu marktüblichen Preisen in eine Geldgröße 
umzurechnen.
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	 Beispiel:

	 Dr. Bruch werden als Honorar für eine ärztliche Behandlung von einem Metzgermeister Fleisch- 
und Wurstwaren mit einem Verkaufswert von insgesamt 450 e geliefert.

	 Die erhaltenen Naturalleistungen sind in Höhe des üblichen Verkaufspreises (§ 8 Abs. 2 Satz 1 
EStG) bei Dr. Bruch als Betriebseinnahmen zu erfassen. 

		 Bei den Betriebsausgaben sind folgende Arten zu unterscheiden:

		 - echte Betriebsausgaben 

Als solche gelten durch den Betrieb veranlasste Aufwendungen (§ 4 Abs. 4 EStG). 
Handelsrechtlich korrespondiert hiermit der Begriff „Aufwendungen”.

		 - unechte Betriebsausgaben 

Hierbei handelt es sich vom Grundsatz um die private Lebensführung betreffende 
Aufwendungen, die ausnahmsweise wie Betriebsausgaben steuerlich berücksichtigt 
werden können. Einschlägig ist derzeit die Regelung des § 9c Abs. 1 EStG über er-
werbsbedingte Kinderbetreuungskosten, durch die die Vereinbarkeit von Kinderbe-
treuung und Erwerbstätigkeit verbessert werden soll.

•		 Einnahmen/Werbungskosten bei den Überschusseinkünften
		 Als Einnahmen gelten nach § 8 Abs. 1 EStG alle Güter in Geld oder Geldeswert, 

die dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer der Überschusseinkunftsarten zufließen. 
Sachleistungen (z. B. Wohnung, Verpflegung, Waren) sind grundsätzlich mit den übli-
chen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG).

		 Als Werbungskosten können geltend gemacht werden:

- 	echte Werbungskosten

	 Dies sind mit einer entsprechenden Einkunftsart zusammenhängende „Aufwendun-
gen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen“ (§ 9 Abs. 1 Satz 1 
EStG).

	 Der Begriff „Aufwendungen“ wird im Gesetz nicht erläutert. Im Umkehrschluss zu 
den Einnahmen als Vermögensmehrungen handelt es sich bei Aufwendungen um 
Vermögensminderungen, d. h. Güter in Geld oder Geldeswert scheiden aus dem Ver-
mögen des Steuerpflichtigen aus. Hieraus resultiert eine Minderung der Leistungsfä-
higkeit des Steuerpflichtigen (vgl. zu Einzelheiten Söffing, S. 2086 ff.).

- 	unechte Werbungskosten (§ 9 Abs. 5 Satz 1 EStG)

	 Aufgrund ausdrücklicher Sonderregelungen dürfen – analog zum Bereich der Ge-
winneinkünfte – auch bei den Überschusseinkünften bestimmte Privataufwendun-
gen wie Werbungskosten abgezogen werden.

Sind die Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten höher als die Betriebseinnahmen bzw. 
Einnahmen, ergeben sich negative Einkünfte. Diese werden bei allen Einkunftsarten als 
Verlust bezeichnet.
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Der allgemein zulässige Umfang des Abzugs von Betriebsausgaben bzw. Werbungskos-
ten korrespondiert wie folgt mit der steuerlichen Erfassung von (Betriebs-)Einnahmen:

•		 volle Steuerpflicht
		 Alle entstehenden Ausgaben bzw. Aufwendungen sind steuermindernd zu berücksich-

tigen.

•		 teilweise Steuerpflicht bzw. Steuerfreiheit
	 Im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens sind Vermögensmehrungen nur mit 60 % steu-

erpflichtig. Folglich können mit diesen Erträgen zusammenhängende Aufwendungen 
ebenfalls nur in entsprechendem Umfang steuerlich abgezogen werden (§ 3c Abs. 2 
EStG). Vermögensminderungen sind unabhängig davon zu berücksichtigen, ob im sel-
ben Veranlagungszeitraum entsprechende Vermögensmehrungen anfallen.

•		 volle Steuerfreiheit
		 Ausgaben, die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit insgesamt steu-

erfreien Einnahmen stehen, dürfen nicht abgezogen werden (§ 3c Abs. 1 EStG). Hier-
durch wird ein ansonsten gegebener zweifacher steuerlicher Vorteil ausgeschlossen.

In einem Besteuerungszeitraum kann ein Steuerpflichtiger Einkünfte aus mehreren Ein-
kunftsarten erzielen. Innerhalb derselben Einkunftsart können dabei Teileinkünfte aus un-
terschiedlichen Einkunftsquellen stammen.

Beispiel:

Arzt Dr. Heil ist in Trier in eigener Praxis tätig. Ferner besitzt er jeweils ein Mietshaus in Köln und 
Saarbrücken. Schließlich verfügt er über ein privates Aktiendepot.

Aus der Arztpraxis bezieht Dr. Heil Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Die Einkünfte aus den 
Mietshäusern in Köln und Saarbrücken werden als Teileinkünfte bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung berücksichtigt und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Die Er-
träge aus dem Aktiendepot führen zu Einkünften aus Kapitalvermögen.

Bei der Einkunftsermittlung werden Kosten der privaten Lebensführung nicht zum Ab-
zug zugelassen (§ 12 EStG). Zu den hiernach nicht abzugsfähigen Ausgaben zählen ins-
besondere:

-	 für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner Familie aufge-
wendete Beträge (z. B. Wohnung, Kleidung, Ernährung, gesellschaftliche Veranstaltun-
gen)

-	 persönliche Steuern (insbesondere Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag)

-	 Geldstrafen

-	 Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium.

Das Abzugsverbot nach § 12 EStG stellt eine zentrale Vorschrift des Einkommensteuer-
rechts dar. Demnach bleiben der Privatsphäre zuzuordnende Vorgänge generell bei der 
Ermittlung der Einkünfte unberücksichtigt.  
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Die Determinanten der Einkünfte sind nachfolgend im Überblick dargestellt:

steuerbar

Ausgaben

nicht steuerbar

Einnahmen

nicht 
abzugsfähig

abzugs-
fähig

steuer-
pflichtig

steuer-
frei

Bestimmungsgrößen der Einkunftsermittlung

Aufwendungen
für die Lebens-

führung

§ 12 EStG

Betriebs-
ausgaben

Werbungs-
kosten

Betriebs-
einnahmen

Einnahmen

  

Die Ermittlung der Einkünfte ist das Ergebnis einer Geldrechnung. Für diese gilt dabei das 
Nominalwertprinzip (Grundsatz: 1 Euro = 1 Euro). Die steuerliche Ergebnisrechnung be-
ruht ebenso wie die Handelsbilanz auf einer nominellen, d. h. am Nennwert orientierten 
Geldrechnung. Es wird unterstellt, dass sich der Geldwert nicht ändert. 

3.2.3.2 Zeitliche Zuordnung

(1)  Gewinneinkünfte

Die Zuordnung der Betriebseinnahmen bzw. Betriebsausgaben zum jeweiligen Gewinn-
ermittlungszeitraum erfolgt grundsätzlich nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Ent-
scheidend ist, welcher Abrechnungsperiode Aufwendungen bzw. Erträge nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung wirtschaftlich zuzuordnen sind (Realisati-
onsprinzip, Abgrenzung der Sache und der Zeit nach).

(2)  Überschusseinkünfte

Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen bzw. Ausgaben richtet sich generell nach dem 
Zu- bzw. Abflussprinzip (§ 11 EStG). Danach gilt:
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•		 Einnahmen
	 sind für Zwecke der Einkommensteuer in dem Kalenderjahr zu erfassen, in dem sie 

dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind.

•		 Ausgaben
	 werden dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem sie geleistet (= gezahlt) wurden.

Entscheidend ist also stets der Zeitpunkt der Zahlung, d. h. der tatsächliche Zu- oder 
Abfluss finanzieller Mittel.

Von dieser Grundsatzregelung wird in folgenden Fällen abgewichen:

- 	regelmäßig wiederkehrende Zahlungen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 Satz 2 EStG)

	 Die Zuordnung regelmäßig wiederkehrender Zahlungen, die kurze Zeit vor Beginn oder 
nach Beendigung eines Kalenderjahrs erbracht werden, erfolgt unabhängig vom Zah-
lungszeitpunkt allein nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

	 Regelmäßig wiederkehrend sind Einnahmen bzw. Ausgaben, die aufgrund eines be-
stimmten Rechtsverhältnisses in periodischen Abständen geleistet werden (z. B. lau-
fende Miet- oder Zinszahlungen). Als kurze Zeit im Sinne dieser Vorschrift ist ein Zeit-
raum von jeweils bis zu 10 Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel anzusehen (vgl. 
H 11 [Allgemeines] EStH). Die Fälligkeit der regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen 
muss nicht innerhalb dieser Zeitspanne liegen.

	 Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts dient nachfolgendes Schaubild:

	

31.12.01/
  1.1.02

1

2

22.12.01 10.01.02

wirtschaftliche
Zugehörigkeit 01

wirtschaftliche
Zugehörigkeit 02

Zahlung 02

Zahlung 01

Zuordnung 01

Zuordnung 02







	 Als Zufluss (Abfluss) gilt die Erlangung (der Verlust) der wirtschaftlichen Verfügungs-
macht über Geld oder geldwerte Güter (vgl. H 11 [Allgemeines] EStH).

	 Beispiel:

(1)	Vermieter Hank, Münster, erhält für ein privates Wohnobjekt die zum Monatsende fällige 
Miete für November und Dezember 02 erst am 7.1.03 auf seinem Konto gutgeschrieben. 
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1:  Hoheitliche Abgaben

Ordnen Sie die nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Abgaben der entsprechenden Kategorie 
zu:

Steuern steuerliche
Neben-
leistungen

Gebühren Beiträge

Einfuhrzoll

Entgelt für Pkw-Zulassung

Verspätungszuschlag

Eintrittsgeld für öffentliches
Schwimmbad

Solidaritätszuschlag

Beteiligung an Kosten für 
Grundstückserschließung 
einer Gemeinde

Zinsen auf Steuernach-
forderung

Entgelt für städtische 
Straßenreinigung

  		

2: Örtliche Zuständigkeit von Finanzbehörden

Die in Trier wohnende Volljuristin Rath eröffnet am 10.4.01 in Bitburg eine eigene Rechtsanwalts-
kanzlei. 

Welche Finanzbehörde(n) ist (sind) für die Steuern von Einkommen und für die Umsatzsteuer zu-
ständig?

Besteht hinsichtlich der Praxiseröffnung eine Mitteilungspflicht gegenüber der Finanzverwal-
tung?
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3:  Identifikationsmerkmal

Klären Sie, welche(s) Identifikationsmerkmal(e) jeweils erteilt wird (werden):

Steuerpflichtiger Identifikationsmerkmal

Herr Münch, der ausschließlich Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit bezieht

Frau Klee mit
	 - 	Einkünften aus Gewerbebetrieb
		  (USt-IdNr. erteilt)                                                   	
	 - 	Einkünften aus Vermietung und 
		  Verpachtung

Herr Marc mit
	 - 	Einkünften aus selbstständiger Arbeit
		  (keine USt-IdNr. erteilt)                                       	
	 - 	Einkünften aus Kapitalvermögen

Back OHG
	 - 	keine USt-IdNr. erteilt mit                                    	
	 - 	Herrn Zimt und Herrn Zucker als
		  Gesellschafter

4:  Persönliche Einkommensteuerpficht

Herr Dr. Bruch ist als Chirurg in Trier niedergelassen. Die Praxis betreibt er im Erdgeschoss sei-
nes Hauses; die Räumlichkeiten im Obergeschoss nutzt er zu eigenen Wohnzwecken.

Auf einer Urlaubsreise lernt er im Dezember 01 die in Ungarn praktizierende Zahnärztin Dr. Kar-
pa kennen. Nach der Heirat  am 18.1.02 zieht Frau Dr. Karpa in die Wohnung von Dr. Bruch in 
Trier ein. 

Bestimmen Sie die Art der persönlichen Einkommensteuerpflicht von Herrn Dr. Bruch und Frau 
Dr. Karpa im Jahr 01 und 02!

5:  Zeitliche Zuordnung eines Damnums

Steuerpflichtiger Halm erhält im Januar 03 von seinem Geschäftsfreund Gras zum Erwerb einer 
Immobilie im Privatbereich ein Darlehen über 240.000 €. Die Laufzeit dieses Darlehens beträgt

(1) 4 Jahre
(2) 6 Jahre.

Für die Gesamtdauer der Kreditgewährung wird eine Verzinsung von nominal 4 % vereinbart. Die 
Auszahlung des Darlehens erfolgt zu 97 %.

Nehmen Sie zur zeitlichen Berücksichtigung des Damnums beim Darlehensnehmer Halm Stel-
lung!




